
Processed by Luminess, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

4 
23

4 
09

4
A

2
*EP004234094A2*

(11) EP 4 234 094 A2
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
30.08.2023 Patentblatt 2023/35

(21) Anmeldenummer: 23172475.8

(22) Anmeldetag: 16.03.2020

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
B05B 1/04 (2006.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC): 
B05B 1/044; B05C 5/0254 

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 24.05.2019 DE 102019113896
06.08.2019 DE 202019104322 U

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) 
nach Art. 76 EPÜ: 
20712289.6 / 3 921 089

(71) Anmelder: Atlas Copco IAS GmbH
75015 Bretten (DE)

(72) Erfinder:  
• Bitzel, Heiko

76131 Karlsruhe (DE)
• Eckstein, Sergej

75180 Pforzheim (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Bregenzer und Reule 
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rheinstraße 19
76532 Baden-Baden (DE)

Bemerkungen: 
Diese Anmeldung ist am 10-05-2023 als 
Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten 
Anmeldung eingereicht worden.

(54) AUFTRAGSDÜSE

(57) Die Erfindung betrifft eine Auftragsdüse (10)
zum Auftragen eines viskosen Materials auf Werkstücke
mit einem Düsenkörper (12), durch den sich von einem
Materialeinlass (16) zu einem Materialauslass (18) ein
Auftragskanal (14) erstreckt, wobei der Düsenkörper (12)
in einer ersten Raumrichtung (44) eine Breite (b) auf-
weist, die größer ist als eine in einer senkrecht zur ersten
Raumrichtung (44) verlaufenden zweiten Raumrichtung
(46) gemessene Dicke (d), und wobei sich der Auftrags-
kanal (14) zum Materialauslass (18) hin in der ersten
Raumrichtung (44) aufweitet, und mit einem Düsenhalter
(20), der einen Grundkörper (22) und zwei Klemmplatten
(30) aufweist, wobei sich durch den Grundkörper (22) ein
Zuführkanal (24) für das viskose Material erstreckt, der
an einer Zuführöffnung (26) in den Materialeinlass (16)
mündet, und wobei die Klemmplatten (30) an einander
abgewandten Seitenflächen (34) des Düsenkörpers (12)
anliegend den Düsenkörper (12) lösbar am Grundkörper
(22) fixieren. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass bei-
de Klemmplatten (30) als separate Bauteile ausgebildet
und lösbar am Grundkörper (22) und am Düsenkörper
(12) fixiert sind und/oder dass der Düsenkörper (12) zwei
flächig aneinander liegende Düsenplatten (54) aufweist,
zwischen denen sich zumindest ein Abschnitt (50) des
Auftragskanals (14) befindet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Auftragsdüse zum
Auftragen eines viskosen Materials auf Werkstücke ge-
mäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Solche Auftragsdüsen, auch Flatstream-Düsen
genannt, dienen der Erzeugung eines breiten Sprüh-
strahls, beispielsweise zum Auftragen eines Lacks zur
Nahtversiegelung oder eines Dämmmaterials, das flä-
chig auf ein Werkstück aufgetragen werden muss. Sol-
che Auftragsdüsen werden insbesondere zum Beschich-
ten von Karosseriebauteilen für die Automobilindustrie
verwendet, aber auch zum Beschichten von Bauteilen
anderer Geräte wie beispielsweise Einbaugeräte für Kü-
chen. Um einen breiten Sprühstrahl zu erhalten, weitet
sich der Auftragskanal zum Materialauslass hin in einer
ersten Raumrichtung auf, in der die Breite der Auftrags-
düse gemessen wird, welche in der Regel um ein Mehr-
faches (beispielsweise 5 bis 10 Mal) größer ist als die in
einer zweiten Raumrichtung senkrecht zur ersten Raum-
richtung gemessene Dicke des Düsenkörpers. Damit
einhergehen kann sowohl bei den Auftragsdüsen gemäß
Stand der Technik, als auch bei der erfindungsgemäßen
Auftragsdüse, eine Verengung des Auftragskanals in der
zweiten Raumrichtung. Der Düsenkörper ist auf einem
Düsenhalter montiert, durch den sich ein Zuführkanal er-
streckt, über den das Material in den Auftragskanal ge-
leitet wird. Am Düsenhalter ist der Düsenkörper lösbar
fixiert, wobei der Düsenhalter bei vorbekannten Auftrags-
düsen zwei Klemmplatten aufweist, die an einander ab-
gewandten Seitenflächen des Düsenkörpers anliegen
und diesen in einem zwischen ihnen ausgebildeten Zwi-
schenraum klemmend halten. Bei vorbekannten Auf-
tragsdüsen ist dabei eine Klemmplatte einstückig mit
dem den Zuführkanal aufweisenden Grundkörper des
Düsenhalters verbunden, während die andere Klemm-
platte lösbar an dieser und am Düsenkörper fixiert ist.
Dieser einfache Aufbau bedingt aber einen Nachteil: Am
Übergang zwischen dem Grundkörper des Düsenhalters
und der einstückig mit ihm ausgebildeten Klemmplatte
ist eine Kante ausgebildet, die aufgrund der einstückigen
Ausbildung stets einen Radius aufweist. An diese Kante
kann aufgrund des Radius eine entsprechende Kante
des Düsenkörpers nicht exakt passgenau eingefügt wer-
den, so dass zwischen dem Zuführkanal und dem Auf-
tragskanal eine Undichtigkeit entstehen kann. Aus der
DE 10 2016 014 271 A1 ist eine Auftragsdüse bekannt,
die als Halterung eine zweiteilige Vorrichtung aufweist.
Auftragsdüsen der eingangs genannten Art sind aus der
US 2017/036243 A1 und aus der US 4,201,534 A be-
kannt.
[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Auf-
tragsdüse der eingangs genannten Art derart weiterzu-
bilden, dass ihre Dichtigkeit verbessert wird.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Auftragsdüse mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0005] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
durch die Ausbildung der beiden Klemmplatten als se-
parate Bauteile und ihre lösbare Fixierung am Grundkör-
per und am Düsenkörper die den zur Aufnahme des Dü-
senkörpers bestimmten Zwischenraum zwischen den
Klemmplatten begrenzenden Kanten als möglichst
scharfe Kanten mit geringem Radius ausführen zu kön-
nen, so dass der Düsenkörper gut zwischen die Klemm-
platten eingepasst werden kann und ein hohes Maß an
Dichtigkeit am Übergang vom Grundkörper zum Düsen-
körper gegeben ist. Die Dichtigkeit wird noch verbessert,
wenn gemäß der Erfindung die Seitenflächen des Dü-
senkörpers ausgehend vom Grundkörper in einem spit-
zen Winkel aufeinander zu geneigt sind, wobei dieser
Winkel vorzugsweise maximal 30° und insbesondere
maximal 10° beträgt. Dadurch, dass die an den Seiten-
flächen anliegenden Klemmflächen der Klemmplatten
ausgehend vom Grundkörper im selben Winkel aufein-
ander zu verlaufen, drücken diese beim Festklemmen
des Düsenkörpers letzteren gegen den Grundkörper.
[0006] Vorteilhaft erstrecken sich die Seitenflächen je-
weils bis zu einem aus dem Zwischenraum zwischen den
beiden Klemmpartien ragenden, den Materialauslass
aufweisenden Endbereich, an dem sich die Dicke des
Düsenkörpers vergrößert. Eine größere Dicke des Dü-
senkörpers im Bereich des Materialaustritts erhöht des-
sen Stabilität, so dass er gegen mechanische Belastun-
gen wie beispielsweise bei der Reinigung mechanisch
widerstandsfähiger ist. Insbesondere kann der Endbe-
reich als beidseitig aus den Seitenflächen vorspringen-
der Absatz ausgebildet sein.
[0007] Vorteilhaft liegen die Klemmplatten jeweils mit
einer Klemmfläche flächig an einer der Seitenflächen des
Düsenkörpers an. Hierdurch wird eine gute Klemmwir-
kung erzielt. Zudem wird bevorzugt, dass die Klemmplat-
ten jeweils eine Nut aufweisen, in der eine Partie des
Grundkörpers aufgenommen ist. Dies erleichtert die Po-
sitionierung der Klemmplatten bezüglich des Grundkör-
pers. Zweckmäßig sind die Klemmplatten und der Dü-
senkörper mittels mindestens einer Schraube und/oder
mindestens einem Stift aneinander fixiert. Dies stellt eine
besonders einfache Art der Befestigung dar.
[0008] Der Düsenkörper ist vorzugsweise aus Hartme-
tall gefertigt. Unter einem Hartmetall ist dabei ein Metall-
matrix-Verbundwerkstoff zu verstehen, bei dem in Parti-
kelform vorliegende Hartstoffe durch eine Matrix aus Me-
tall zusammengehalten werden. Als Hartstoffe kommen
insbesondere Metallcarbide oder Metallnitride, wie bei-
spielsweise Wolframcarbid, Titancarbid, Titannitrid, Ni-
obcarbid, Tantalcarbid oder Vanadiumcarbid zum Ein-
satz. Hartmetall ist zwar ein teurerer Werkstoff als Metall.
Es ist jedoch wesentlich beständiger und verschleißär-
mer, insbesondere im Hinblick auf abrasive viskose Ma-
terialien.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist der Düsenkörper zwei flächig aneinan-
der liegende Düsenplatten auf, zwischen denen sich zu-
mindest ein Abschnitt des Auftragskanals befindet. Die
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Düsenplatten liegen vorteilhaft lose aneinander an und
werden mittels der Klemmplatten gegeneinander ge-
presst. Es ist möglich, dass eine der Düsenplatten eine
den Auftragskanal bildende Vertiefung aufweist, wäh-
rend die andere Düsenplatte plan geschliffen ist und die
Vertiefung lediglich den Auftragskanal einseitig begrenz-
end abdeckt. Es wird jedoch bevorzugt, dass beide Dü-
senplatten baugleich sind. Dabei wird bevorzugt, dass
jede der Düsenplatten an der der anderen Düsenplatte
zugewandten Seite eine den Auftragskanal zumindest
abschnittsweise begrenzende Begrenzungsfläche, ei-
nen aus der Begrenzungsfläche vorspringenden Absatz
mit einer an der anderen Düsenplatte anliegenden, zur
Begrenzungsfläche parallelen ersten Anlagefläche und
eine sich plan an die Begrenzungsfläche anschließende
zweite Anlagefläche aufweist, an der die erste Anlage-
fläche der anderen Düsenplatte anliegt. Diese erfin-
dungsgemäße Lösung gemäß nebengeordnetem An-
spruch 10 bietet den Vorteil, dass der Düsenkörper ins-
besondere dann, wenn er aus Hartmetall gefertigt ist,
einfacher herzustellen ist. Dabei wird bevorzugt, dass
die Düsenplatten an Anlageflächen aneinander anliegen,
zu denen sich die zweite Raumrichtung quer und vor-
zugsweise senkrecht erstreckt. Die Düsenplatten sind
vorteilhaft jeweils einstückig und vorzugsweise aus Hart-
metall gefertigt.
[0010] Weiter wird bevorzugt, dass der Auftragskanal
einen sich vom Materialeinlass erstreckenden, auf zwei
Seiten durch die Klemmplatten begrenzten ersten Ab-
schnitt und einen sich zum Materialauslass erstrecken-
den, rings vom Düsenkörper umschlossenen zweiten
Abschnitt aufweist. Hierbei ist es möglich, dass sich der
Auftragskanal lediglich in seinem zweiten Abschnitt in
der ersten Raumrichtung aufweitet. Es wird jedoch be-
vorzugt, dass sich der erste Abschnitt ausgehend vom
Materialeinlass zum zweiten Abschnitt hin in der ersten
Raumrichtung ebenfalls aufweitet. Insbesondere dann,
wenn der zweite Abschnitt an einander gegenüberliegen-
den Seiten durch die Absätze begrenzt wird, können die
Düsenplatten einfach aus Hartmetallplatten hergestellt
werden. Dabei wird jeweils mittels Erodieren oder
Schneiden aus der Hartmetallplatte ein Ausschnitt zur
Bildung des ersten Abschnitts des Auftragskanals aus-
geschnitten, und anschließend werden durch Abschlei-
fen entlang einer den Absatz begrenzenden Kante die
Begrenzungsfläche und die zweite Anlagefläche herge-
stellt. Dabei müssen nur die Anlageflächen und die den
Auftragskanal begrenzenden Flächen beschliffen wer-
den, während ein Beschleifen der einander abgewand-
ten Seitenflächen des Düsenkörpers entfallen kann.
[0011] Es ist möglich, dass eine Abdichtung durch
dichtende Anlage des Düsenkörpers am Düsenhalter er-
folgt. Es ist jedoch auch möglich, dass der erste Abschnitt
und ein am Materialeinlass in den ersten Abschnitt mün-
dender Endabschnitt des Zuführkanals zumindest teil-
weise mittels eines am Grundkörper und an den Klemm-
platten anliegenden Dichtelements ausgekleidet sind,
um die Dichtwirkung zu verbessern. Dabei wird bevor-

zugt, dass das Dichtelement einstückig aus einem ther-
moplastischen Material, vorzugsweise aus Polyoxyme-
thylen (POM) oder Polytetrafluorethylen (PTFE), gefer-
tigt ist. Vorteilhaft weist das Dichtelement einen in den
zweiten Abschnitt mündenden Austrittsspalt auf, dessen
in der ersten Raumrichtung gemessene Breite um ein
Mehrfaches größer ist als seine in der zweiten Raum-
richtung gemessene Dicke. Dabei ist die Dicke des Aus-
trittsspalts zweckmäßig maximal doppelt so groß wie die
in der zweiten Raumrichtung gemessene Dicke des zwei-
ten Abschnitts und sie ist vorzugsweise etwa gleich groß
in dem Sinne, dass sie von der Dicke des zweiten Ab-
schnitts um höchstens 10% verschieden ist.
[0012] Im Folgenden wird die Erfindung anhand zweier
in der Zeichnung schematisch dargestellter Ausfüh-
rungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1a, 1 b eine Auftragsdüse gemäß einem ers-
ten Ausführungsbeispiel in zwei pers-
pektivischen Ansichten;

Fig. 2a, 2b die Auftragsdüse gemäß Fig. 1a, 1b in
Frontansicht und in Seitenansicht;

Fig. 3a, 3b einen Schnitt entlang der Linie A-A ge-
mäß Fig. 2a bzw. entlang der Linie B-
B gemäß Fig. 2b;

Fig. 4a bis 4c eine Düsenplatte der Auftragsdüse ge-
mäß Fig. 1a, 1b in perspektivischer An-
sicht, in Seitenansicht und in Frontan-
sicht und

Fig. 5a, 5b eine Auftragsdüse gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiel in zwei
Schnittdarstellungen entsprechend
Fig. 3a, 3b.

[0013] Die in der Zeichnung dargestellte Auftragsdüse
10 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weist einen
Düsenkörper 12 auf, durch den sich ein Auftragskanal
14 für viskoses Material von einem Materialeinlass 16 zu
einem Materialauslass 18 erstreckt. Der Düsenkörper 12
ist lösbar an einem Düsenhalter 20 montiert, der einen
Grundkörper 22 aufweist, durch den sich ein Zuführkanal
24 für das viskose Material bis zu einer Zuführöffnung
26 erstreckt. Der Düsenkörper 12 sitzt auf einer Oberflä-
che 28 des Grundkörpers 22 auf, in der sich die Zuführ-
öffnung 26 befindet, wobei die Zuführöffnung 26 so mit
dem Materialeinlass 16 kommuniziert, dass der Zuführ-
kanal 24 an der Zuführöffnung 26 in den Auftragskanal
14 mündet. Der Düsenhalter 20 weist des Weiteren zwei
Klemmplatten 30 auf, deren einander zugewandte
Klemmflächen 32 an einander abgewandten Seitenflä-
chen 34 des Düsenkörpers 12 anliegen und den Düsen-
körper 12 in einem Zwischenraum 36 zwischen den
Klemmplatten 30 klemmend festhalten. Zur Befestigung
am Grundkörper 22 weist jede der Klemmplatten 30 eine
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Nut 38 auf, in der jeweils eine Partie 40 des Grundkörpers
22 aufgenommen ist, welche nach oben hin durch die
Oberfläche 28 begrenzt wird. Durch den Düsenkörper 12
und die Klemmplatten 30 erstrecken sich Schraubenöff-
nungen 42, durch die Schrauben durchgeführt sind, mit
denen die Klemmplatten 30 mit dem Düsenkörper 12 ver-
spannt werden, so dass die Klemmflächen 32 gegen die
Seitenflächen 34 gedrückt werden. Weitere Schrauben
43 fixieren die in Fig. 1a dem Betrachter zugewandte
Klemmplatte 30 am Grundkörper 22, während zudem ein
Zylinderstift 45 durch die in Fig. 1a dem Betrachter zu-
gewandte Klemmplatte 30, und den Grundkörper 22
durchgeführt ist und in ein Sackloch in der in Fig. 1a dem
Betrachter abgewandte Klemmplatte 30 eingreift.
[0014] Der Düsenkörper 12 weist in einer ersten
Raumrichtung 44 parallel zu den Seitenflächen 34 eine
Breite b auf, die wesentlich größer ist als seine Dicke d,
die in einer zur ersten Raumrichtung 44 senkrecht ste-
henden zweiten Raumrichtung 46 gemessen wird. Der
Auftragskanal 14 weist einen sich vom Materialeinlass
16 aus erstreckenden ersten Abschnitt 48 auf, der zu den
Seitenflächen 34 hin offen ist und durch die Klemmflä-
chen 32 beiderseits dichtend verschlossen ist. An den
ersten Abschnitt 48 schließt sich ein zweiter Abschnitt
50 des Auftragskanals 14 an, der sich bis zum Material-
auslass 18 erstreckt. Beide Abschnitte 48, 50 des Auf-
tragskanals 14 weiten sich zum Materialauslass 18 hin
in der ersten Raumrichtung 44 auf, wie insbesondere in
Fig. 3a dargestellt. Die Aufweitung erfolgt mit einem kon-
stanten Öffnungswinkel, nahezu vom Materialeinlass 16
ausgehend. Auf diese Weise wird mit der Auftragsdüse
10 beim Auftrag eines viskosen Materials auf ein Werk-
stück ein breiter Sprühstrahl mit geringer Dicke erzielt.
Die beiden Seitenflächen 34 verlaufen zudem nicht pa-
rallel zueinander, sondern ausgehend vom Grundkörper
22 in einem spitzen Winkel von ca. 8° aufeinander zu.
Dasselbe gilt für die Klemmflächen 32, die ebenfalls aus-
gehend vom Grundkörper 22 in einem spitzen Winkel
von ca. 8° aufeinander zu verlaufen. Ein Verspannen der
Klemmplatten 30 mittels der Schrauben zieht somit den
Düsenkörper 12 in Richtung zum Grundkörper 22 und
fixiert ihn an diesem anliegend, so dass der Übergang
vom Zuführkanal 24 in den Auftragskanal 14 gut abge-
dichtet wird. Aufgrund der Ausbildung des Düsenhalters
20 mit drei separaten Bauteilen (Grundkörper 22,
Klemmplatten 30) können die Kanten aller Bauteile prä-
zise beschliffen werden, so dass sie präzise mit dem Dü-
senkörper 12 zusammengefügt werden können. Ein ver-
dickter Endbereich 52 des Düsenkörpers 12 ragt aus
dem Zwischenraum 36 dem Grundkörper 22 abgewandt
nach oben heraus. In diesem Endbereich 52 befindet sich
der Materialauslass 18.
[0015] Der Düsenkörper 12 ist aus zwei baugleichen
Düsenplatten 54 zusammengesetzt, die jeweils einstü-
ckig aus Hartmetall gefertigt sind (Fig. 4a bis 4c). Jede
der Düsenplatten 54 wird aus einem plattenförmigen
Rohling aus Hartmetall gefertigt. Dabei wird zunächst ein
den Materialeinlass 16 und den ersten Abschnitt 48 des

Auftragskanals 14 teilweise bildender randoffener Aus-
schnitt 56 mittels Erodieren oder Schneiden in den Roh-
ling eingebracht. Dann wird der Rohling entlang einer
Kante 58 auf einer Seite abgeschliffen, so dass ein Ab-
satz 60 stehenbleibt. Der Absatz 60 weist eine erste An-
lagefläche 62 auf. An den Absatz 60 schließt sich eine
Begrenzungsfläche 64 an, die parallel zur ersten Anla-
gefläche 62 verläuft und den zweiten Abschnitt 50 des
Auftragskanals 14 zu einer Seite hin begrenzt. An die
Begrenzungsfläche 64 schließt sich schließlich eine
zweite Anlagefläche 66 an, die mit ihr koplanar ist. Zwei
baugleiche Düsenplatten 44 werden zur Bildung des Dü-
senkörpers 12 lose aneinander gelegt, indem die erste
Anlagefläche 62 der einen Düsenplatte 54 flächig an der
zweiten Anlagefläche 66 der anderen Düsenplatte 54 an-
liegt und umgekehrt. Der zweite Abschnitt 50 des Auf-
tragskanals 14 befindet sich dann zwischen den beiden
Begrenzungsflächen 64. Die Fixierung der Düsenplatten
54 aneinander erfolgt mittels der Klemmplatten 30 und
der Schrauben.
[0016] Die Auftragsdüse 110 gemäß dem zweiten Aus-
führungsbeispiel (Fig. 5a, 5b) unterscheidet sich neben
ihrer Größe und Geometrie nur in einem Detail von der
Auftragsdüse 10 gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel. Gleiche Merkmale sind daher in der Zeichnung mit
gleichen Bezugszeichen versehen und werden nicht
mehr gesondert beschrieben. Während beim ersten Aus-
führungsbeispiel eine Abdichtung des Auftragskanals 14
und des Zuführkanals 24 im Bereich der Zuführöffnung
26 durch dichtende Anlage der Düsenplatten 54, der
Klemmplatten 30 und des Grundkörpers 22 aneinander
erfolgt, ist beim zweiten Ausführungsbeispiel der erste
Abschnitt 48 des Auftragskanals, der im Übrigen hier
auch über seine gesamte Länge eine konstante Breite
in der ersten Raumrichtung 44 aufweist, und ein in den
ersten Abschnitt 48 mündender Endabschnitt des Zu-
führkanals 24 mittels eines Dichtelements 70 aus einem
thermoplastischen Material ausgekleidet. Das Dichtele-
ment liegt rings um am Düsenkörper 12, am Grundkörper
22 und an den Klemmplatten 30 an und sorgt in diesem
Bereich für eine verbesserte Abdichtung. Das Dichtele-
ment 70 weist einen in den zweiten Abschnitt 50 des
Auftragskanals mündenden Austrittsspalt 72 auf, dessen
in der ersten Raumrichtung 44 gemessene Dicke etwa
so groß ist wie die durch den Abstand der Begrenzungs-
flächen 64 definierte Dicke des Auftragskanals 14.
[0017] Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:
Die Erfindung betrifft eine Auftragsdüse 10 zum Auftra-
gen eines viskosen Materials auf Werkstücke mit einem
Düsenkörper 12, durch den sich von einem Materialein-
lass 16 zu einem Materialauslass 18 ein Auftragskanal
14 erstreckt, wobei der Düsenkörper 12 in einer ersten
Raumrichtung 44 eine Breite b aufweist, die größer ist
als eine in einer senkrecht zur ersten Raumrichtung 44
verlaufenden zweiten Raumrichtung 46 gemessene Di-
cke d, und wobei sich der Auftragskanal 14 zum Materi-
alauslass 18 hin in der ersten Raumrichtung 44 aufweitet,
und mit einem Düsenhalter 20, der einen Grundkörper
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22 und zwei Klemmplatten 30 aufweist, wobei sich durch
den Grundkörper 22 ein Zuführkanal 24 für das viskose
Material erstreckt, der an einer Zuführöffnung 26 in den
Materialeinlass 16 mündet, und wobei die Klemmplatten
30 an einander abgewandten Seitenflächen 34 des Dü-
senkörpers 12 anliegend den Düsenkörper 12 lösbar am
Grundkörper 22 fixieren. Erfindungsgemäß ist vorgese-
hen, dass beide Klemmplatten 30 als separate Bauteile
ausgebildet und lösbar am Grundkörper 22 und am Dü-
senkörper 12 fixiert sind und/oder dass der Düsenkörper
12 zwei flächig aneinander liegende Düsenplatten 54
aufweist, zwischen denen sich zumindest ein Abschnitt
50 des Auftragskanals 14 befindet.

Patentansprüche

1. Auftragsdüse zum Auftragen eines viskosen Mate-
rials auf Werkstücke mit einem Düsenkörper (12),
durch den sich von einem Materialeinlass (16) zu
einem Materialauslass (18) ein Auftragskanal (14)
erstreckt, wobei der Düsenkörper (12) in einer ersten
Raumrichtung (44) eine Breite (b) aufweist, die grö-
ßer ist als eine in einer senkrecht zur ersten Raum-
richtung (44) verlaufenden zweiten Raumrichtung
(46) gemessene Dicke (d), und wobei sich der Auf-
tragskanal (14) zum Materialauslass (18) hin in der
ersten Raumrichtung (44) aufweitet, und mit einem
Düsenhalter (20), der einen Grundkörper (22) und
zwei Klemmplatten (30) aufweist, wobei sich durch
den Grundkörper (22) ein Zuführkanal (24) für das
viskose Material erstreckt, der an einer Zuführöff-
nung (26) in den Materialeinlass (16) mündet, wobei
die Klemmplatten (30) an einander abgewandten
Seitenflächen (34) des Düsenkörpers (12) anliegend
den Düsenkörper (12) lösbar am Grundkörper (22)
fixieren, und wobei beide Klemmplatten (30) als se-
parate Bauteile ausgebildet und lösbar am Grund-
körper (22) und am Düsenkörper (12) fixiert sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenflächen
(34) des Düsenkörpers (12) ausgehend vom Grund-
körper (22) in einem spitzen Winkel aufeinander zu
geneigt sind, vorzugsweise in einem Winkel von ma-
ximal 30° und insbesondere von maximal 10°, und
dass an den Seitenflächen (34) anliegende Klemm-
flächen (32) der Klemmplatten (30) ausgehend vom
Grundkörper (22) im selben Winkel aufeinander zu
geneigt sind.

2. Auftragsdüse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Seitenflächen (34) jeweils
bis zu einem aus einem Zwischenraum (36) zwi-
schen den beiden Klemmplatten (30) ragenden, den
Materialauslass (18) aufweisenden Endbereich (52)
erstrecken, an dem sich die Dicke des Düsenkörpers
(12) vergrößert.

3. Auftragsdüse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Klemmplatten (30) jeweils
mit einer Klemmfläche (32) flächig an einer der Sei-
tenflächen (34) des Düsenkörpers (12) anliegen.

4. Auftragsdüse nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klemmplatten (30) jeweils eine Nut (38) aufweisen,
in der eine Partie (40) des Grundkörpers (22) aufge-
nommen ist.

5. Auftragsdüse nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Dü-
senkörper (12) aus Hartmetall gefertigt ist.

6. Auftragsdüse nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Dü-
senkörper (12) zwei flächig aneinander liegende Dü-
senplatten (54) aufweist, zwischen denen sich zu-
mindest ein Abschnitt (50) des Auftragskanals (14)
befindet, und dass jede der Düsenplatten (54) an der
der anderen Düsenplatte (54) zugewandten Seite ei-
ne den Auftragskanal (14) zumindest abschnittswei-
se begrenzende Begrenzungsfläche (64), einen aus
der Begrenzungsfläche (64) vorspringenden Absatz
(60) mit einer an der anderen Düsenplatte (54) an-
liegenden, zur Begrenzungsfläche (64) parallelen
ersten Anlagefläche (62) und eine sich plan an die
Begrenzungsfläche (64) anschließende zweite An-
lagefläche (66) aufweist, an der die erste Anlageflä-
che (62) der anderen Düsenplatte (54) anliegt.

7. Auftragsdüse nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Düsenplatten (54) baugleich
sind.

8. Auftragsdüse nach einem der Ansprüche 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die zweite
Raumrichtung (46) quer und vorzugsweise senk-
recht zu den Anlageflächen (62, 66) erstreckt.

9. Auftragsdüse nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Auf-
tragskanal (14) einen sich vom Materialeinlass (16)
erstreckenden, auf zwei Seiten durch die Klemm-
platten (30) begrenzten ersten Abschnitt (48) und
einen sich zum Materialauslass (18) ersteckenden,
rings vom Düsenkörper (12) umschlossenen zwei-
ten Abschnitt (50) aufweist.

10. Auftragsdüse nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der erste Abschnitt (48) ausge-
hend vom Materialeinlass (16) zum zweiten Ab-
schnitt (50) hin in der ersten Raumrichtung (44) auf-
weitet.

11. Auftragsdüse nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Abschnitt (48) und
ein am Materialeinlass (16) in den ersten Abschnitt
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(48) mündender Endabschnitt des Zuführkanals (24)
zumindest teilweise mittels eines am Grundkörper
(22) und an den Klemmplatten (30) anliegenden
Dichtelements (70) ausgekleidet sind, welches ein-
stückig aus einem thermoplastischen Material, vor-
zugsweise aus Polyoxymethylen (POM) oder Poly-
tetrafluorethylen (PTFE), gefertigt ist.

12. Auftragsdüse nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dichtelement einen in den zwei-
ten Abschnitt (50) mündenden Austrittsspalt (72)
aufweist, dessen in der ersten Raumrichtung (44)
gemessene Breite um ein Mehrfaches größer ist als
seine in der zweiten Raumrichtung (46) gemessene
Dicke.

13. Auftragsdüse nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke des Austrittsspalts maxi-
mal doppelt so groß ist wie die in der zweiten Raum-
richtung (46) gemessene Dicke des zweiten Ab-
schnitts (50) und vorzugsweise etwa gleich groß ist.

14. Auftragsdüse nach Anspruch 6 und nach einem der
Ansprüche 9 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Ab-
schnitt (50) an einander gegenüberliegenden Seiten
durch die Absätze (60) begrenzt wird.

15. Verfahren zur Herstellung von Düsenplatten (54) für
eine Auftragsdüse (10) nach Anspruch 14, wobei je-
weils mittels Erodieren oder Schneiden aus einer
Hartmetallplatte ein Ausschnitt (56) zur Bildung des
ersten Abschnitts (48) des Auftragskanals (14) aus-
geschnitten wird und wobei durch Abschleifen ent-
lang einer den Absatz (60) begrenzenden Kante (58)
die Begrenzungsfläche (64) und die zweite Anlage-
fläche (66) hergestellt werden.
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